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Sachverhalt und Antrãge 

I. 	Die am 18. Dezember 1985 mit deutscher Priorität voin 
8. Januar 1985 (DE-3 500 337) eingereichte europäische 
Patentanmeldung 85 116 198.4 (Veröffentlichungs-
nummer 0 188 766) wurde von der Prüfungsabteilung mit 
Entscheidung vom 16. September 1988 zurückgewiesen. 

II. 	Als Zurückweisungsgrund gab die Vorinstanz mangeinde 
Neuheit des Gegenstandes der unabhângigen Patent-
ansprüche 1, 5 und 6 an un Hinblick auf 

PR-A-2 271 248 

DE-A-2 519 004 

GB-A-i 453 258. 

Darüber hinaus meldete sie unter Bezugnahine auf 

DE-A-3 125 402 

Bedenken hinsichtlich der erfinderischen Tätigkeit an, da 
keine Uberzeugenden Belege dafür vorlagen, daB eine 
Steigerung des Aquivalentverhältnisses auf den 
beanspruchten unteren Wert von 1,051 gegenüber den 
bekannten Wert von 1,05 mit irgendeinem urierwarteten 
Effekt verbunden sei. 

III. Gegen die Entscheidung der Prüfungsabteilung erhob die 
Aninelderin (Beschwerdeführerin) unter Entrichtung der 
vorgeschriebenen Gebühr am 23. September 1988, ergänzt 
durch formale Antragstellung am 24. September 1988, 
Beschwerde. Die Beschwerdebegründung ging am 
3. Dezeniber 1988 zusainnen mit einein Hilfsantrag em. 
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2 	 T 646/88 

Die Beschwerdeführerin beantragte ferner eine iuündliche 
Verhandlung, falls dein Hauptantrag nicht stattgegeben 
werden solite. 

Nach erfolgter Ladung zur mündlichen Verhandlung zog die 
Beschwerdeführerin ihren hierauf gerichteten Antrag sowie 
ihren Hauptantrag zurück, hielt lediglich ihren früheren 
Hilfsantrag aufrecht und beantragte Entscheidung nach 
Aktenlage. 

Die nunmehr dem Antrag auf Patenterteilung zugrunde-
liegenden Ansprüche 1 bis 4 haben folgenden Wortlaut: 

11 1. Stabile Dispersionen von Polyharnstoffen und/oder 
Polyhydrazodicarbonamiden mit einem Feststoffgehalt von 5 
bis 15 Gew.-% in mindestens eine Hydroxyigruppe 
aufweis!nden hâhermolekularen Polyethern, erhãltl ich 
durch kontinuierliche Umsetzung von 

organischen Polyisocyanaten mit 

primãre und/oder sekundàre Aminogruppen aufweisenden 
Polyaininen und/oder Hydrazinen und/oder Hydraziden 
in 

C) 	xnindestens eine Hydroxyigruppe aufweisenden höher- 
molekularen Polyethern, deren OH-Gruppen zu 
inindestens 95 % sekundàr sind, 

bei eineni Aquivalentverhãltnis der Komponenten a) zu b) 
zwischen 1,30 und 1,50 in einem DurchfluBmischer in eirier 
soichen ?4enge, daB die mittlere Verweilzeit der-Reaktions-
komponenten im Mischer weniger als 10 Minuten betrâgt, 
wobei anschlieBend das aus dem DurchfluBxnischer 
austretende Reaktionsprodukt in einer Vorlage, gegebenen- 
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3 	 T 646/88 

falls unter Erhitzen auf 50 bis 150 °C und gegebenenfalls 
- 	 unter Nachrühren, gesammelt wird. 

Stabile Dispersionen gemâB Anspruch 1, in denen als hôher-
inolekulare Polyether in (Komponente c) soiche eingesetzt 
werden, deren OH-Gruppen zuinindestens 20 % priniãr sind, 
erhalten bei einem Aquivalentverhãltnis der Komponenten a) 
zu b) zwischen 1,10 und 1,30. 

Stabile Dispersionen gemäB Anspruch 1 und 2, in denen die 
Koinponente b) bis zu 40 Nol-% an Alkanolaminen enthãlt. 

Verfahren zur Herstellung von gegebenenfalls .geschäuinten 
Polyurethankunststoffen, insbesoiidere von Weichshaum-
stoffen, durch Uxnsetzung von Polyisocyanaten mit höher-
mnolekularen Hydroxylverbindungen, gegebenenfalls in 
Gegenwart von Wasser und/oder leichtflüchtigen organischen 
Substanzen als Treibmnittel sowie gegebenenfalls unter. 
Mitverwendung von Katalysatoren, Schaumrthilfs- und 
Zusatzmnitteln und Kettenverlängerungs- und/oder 
Vernetzungsmnitteln, dadurch gekennzeichnet, daB als höher-
mnolekulare Hydroxylverbindungen ausschlieBlich oder 
anteilweise Dispersionen gemnäB Ansprüchen 1 bis 3 	- 
eingesetzt werden." 

Entscheidungsgründe 

Die Beschwerde ist zulâssig. 

Die Ansprüche 1 und 2 finden ihre Stütze in den 
ursprünglichen Ansprüchen. 2 und 3 in Verbindung mit 
Anspruch 1. 

Die AnsprUche 3 und 4 entsprechen den Ansprüchen 4 und 6 
der Erstunterlagen. 
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Die Voraussetzungen des Artikels 123 (2) EPU sind somit 
erfüllt. 	 - 

	

3. 	Als nãchstkonunender Stand der Technik wird (II) angesehen, 
in dem ein Verfahren zur Herstellung von Polyurethan-
schaumstoffen durch Umsetzung von Polyisocyanaten mit 
hôhermolekularen Hydroxylverbindungen in Gegenwart von an 
sich bekannten Treibmittein beschrieben wird. 

	

3.1 	Nach Anspruch 1 in Verbindung mit Anspruch 6 von (II) 
werden hierbei Dispersionen eingesetzt, die bis auf 

den Feststoffgehalt von.5 bis 15 Gew.-% und 

den Hydroxyigruppen aufweisenden Polyether, dessen 
OH-Gruppen zu mindestens 95 % sekundãr sind, 

genau denjenigen von Anspruch 4 in Verbindung mit 
Anspruch 1 der Streitanmeldung jetziger Fassung 
entsprechen. 

	

3.2 	Die unter a) und b) genannten Merkinale sind zwar nicht 
wórtlich in (II) erwâhnt, sie ergeben sich aber eindeutig 
aus der insgesaint darin enthaltenen Lehre. So lehrt 
Seite 22, Zeilen 1 bis 4 von (II), daB zur Erzielung der 
erwünschten Schauinstoffeigenschaften in ailgemeinen 
Dispersionen mit einem Polyharnstoff- oder Polyhydrazo-
dicarbonamidgehalt von 1-10 Gew.-% erforderlich sind. Der 
individualisierte Wert von 10 Gew.-% liegt genau in der 
Mitte des in Anspruch 1 der Streitanmeldung genannten 
Bereiches. und zerstôrt somit dessen Neuheit. Was den 
Anteil an sekundâren Hydroxylgruppen betrif ft, so enthãlt 
Seite 18, Abs. 2 von (II) die Lehre, niedrigviskose, 
ausschlieBlich (d. h. über 95 %) sekundâre OH-Gruppen 
aufweisende Polyether zu verwenden. Es wird auf 
nachteilige Effekte hingewiesen, die bei Verwendung dieser 
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Poiyether auftreten können, und es werden Mal3flahinen zu 
deren Vermeidung angegeben. Der Fachmann wird die 
genarinten Beschreibungsstellen insbesondere auch deswegen 
zur Erntittlung der Gesarntlehre von (II) heranziehen, weil 
in den Ansprüchen von (II) konkrete Angaben über 
Feststoffgehalte überhaupt.fehlen und erst Anspruch 8 
einen Hinweis auf die Art der OH-Gruppen in den Polyethern 
enthâlt. 

	

3.3 	Sornit werden alle Ner]crnale des Anspruchs 1 sowie des 
Anspruchs 4, soweit er sich auf Anspruch 1 zurückbezieht, 
durch die in (II) enthaltene Lehre vorweggenonunen. Der 
Gegenstand dieser Ansprüche erfüllt daher riicht das 
Erford&rnis der Neuhèit mm Sinne von Artikel 52,(1) und 54 
EPU. 

	

3.4 	Wenn die Beschwerdeführerin geltend inacht, daB es sich bei 
dent in (II) erwähnten Aquivalenzverhãltnis von 1,5 urn 
einen offensichtlichen Schreibfehler handle und dieser 
Wert richtig als 11 1,05" zu lesen sei, sontit keine 
berschneidung. zwischen der Lehre von (II) und der der 

Streitanmeldung vorliege, so hat die Vorinstanz dieses 
Argument ausführlich widerlegt. Die Kanuner sieht keinerlei 
Veranlassung, die Begrundung der Prüfungsabteilung 
anzuzweifeln, zuntal die Beschwerdeführerin hierzu keine 
neuen, von der Vorinstanz noch nicht berücksichtigten 
Arguinente vorgetragen hat. 	 - 

	

4. 	Da der Gegenstand der Ansprüche 1 und 4 nicht neu ist, 
muBte dent Antrag des Annielders auf Patenterteilung der 
Erfolg versagt bleiben. 
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Entscheidungs forniel 

AUS diesen Gründen vird entschieden: 

Die Beschwerde wird zurückgewiesen. 

Die Geschãftsstellenbeanitin: 	Der Vorsitzende: 

E. Ggma er 	 F. Antony 
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